Gesundheitspolitik – ein europäisches Thema?
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Angesichts der aktuellen Diskussion um die Gesundheitsreform in Deutschland rückt auch die Frage nach der europäischen Dimension der Gesundheitspolitik immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Für die Organisation und Finanzierung der Gesundheitssysteme sind in der Europäischen Union die Mitgliedstaaten zuständig. Diese Zuständigkeit wird aber innerhalb eines allgemeinen Rahmens ausgeübt, in den viele Politikfelder der EU immer stärker eingreifen. Der EG-Vertrag bestimmt in Artikel 152, dass „bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt" werden muss. Dies bedeutet, dass andere zentrale Bereiche der Gemeinschaftspolitik (Binnenmarkt, soziale Angelegenheiten, Forschung und Entwicklung usw.) den Gesundheitsschutz aktiv fördern sollen. Es entwickelt sich zunehmend eine europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheit, die von der EU-Kommission maßgeblich gesteuert wird. 

Im Frühjahr 2003 haben die EU-Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Bericht zur Sicherung eines hohen Sozialschutzniveaus angenommen, der auch intensiv auf das Gesundheitswesen eingeht. In dem Bericht werden die künftigen Herausforderungen in diesen Bereichen sowie die diesbezüglichen Reformansätze in den Mitgliedstaaten zur Bewältigung der Herausforderungen dargestellt. Die zentrale Frage lautet: Wie lassen sich ausreichende Mittel mobilisieren, um eine angemessene und qualitativ hochwertige Versorgung für alle zu sichern? Angesichts der Veränderungen in den demographischen Strukturen, den Fortschritten in den medizinischen Technologien und der wachsenden Ansprüche der EU-Bürger an die Gesundheitsversorgung sind die Gesundheitssysteme in ganz Europa mit wachsenden Kosten und sich wandelnden Leistungsangeboten konfrontiert. Das Europäische Parlament unterstützt eine intensivere Zusammenarbeit in der Gesundheitspolitik und forderte die Kommission auf, bei besonders wichtigen Themen wie z.B. der Qualifizierung des Pflegepersonals konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Die Kommission soll im Herbst 2003 weitere Vorschläge für eine verstärkte Zusammenarbeit vorlegen.

Neben solchen strategischen Fragestellungen umfasst der Aktionsrahmen der EU in der Gesundheitspolitik auch direkte legislative Maßnahmen. Dazu gehört u.a. die Harmonisierung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Blut und Blutprodukte. Eine entsprechende EU-Richtlinie wurde im Dezember 2002 angenommen. Damit werden Labors, Krankenhäuser und andere Einrichtungen, die mit der Gewinnung, Handhabung und Verarbeitung von Blut und Blutbestandteilen befasst sind, dazu verpflichtet, Qualitätssicherungssysteme einzuführen. Eine Richtlinie über Qualitätsstandards bei der Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen wird derzeit verhandelt.

Immer mehr an Bedeutung gewinnt der Aspekt der Patientenmobilität auf europäischer Ebene. In verschiedenen Urteilen hat der Europäische Gerichtshof bestätigt, dass Patienten grundsätzlich Gesundheitsleistungen im EU-Ausland in Anspruch nehmen dürfen. Besonders bekannt sind die Urteile „Geraets-Smits / Peerbooms“ und „Vanbraecke“ zur Kostenerstattung von Krankenhausbehandlungen in einem anderen EU-Mitgliedstaat, welche die Rechte der Patienten im Bereich der Erstattung von Sachleistungen verstärken.

In Fragen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung berät derzeit eine Expertengruppe die EU-Kommission. Sie soll im Dezember 2003 ihren Abschlussbericht vorlegen, der zukünftige Aktionsfelder der EU-Gesundheitspolitik aufzeigen soll. Dies betrifft u.a. die bessere Nutzung der Ressourcen der Gesundheitssysteme (z.B. spezialisierte technische Geräte, Krankenhauskapazitäten) über die Grenzen hinweg, aber auch die Qualitätssicherung, Binnenmarktfragen und Informationen für Patienten, Gesundheitsberufe und politische Entscheidungsträger.

Im September 2002 wurde das Aktionsprogramm im Bereich der öffentlichen Gesundheit beschlossen. Zweck dieses EU-Förderprogramms ist es, den Gesundheitsschutz in der Gemeinschaft zu erhöhen, indem Projekte zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, der Verhütung menschlicher Erkrankungen und die Bekämpfung der Krankheitsursachen gefördert werden. Das Programm stellt bis 2008 312 Millionen Euro für die Förderung der öffentlichen Gesundheit bereit. Unterstützen will die EU u.a. die Krisenreaktion bei Gesundheitsgefahren, die Gesundheitsförderung, die Prävention von Krankheiten sowie die Entwicklung von Gesundheitsüberwachungs- und Informationssystemen. 

Dies sind nur einige Beispiele für die Europäisierung des Gesundheitswesens, die sich unaufhaltsam fortsetzen wird. In den kommenden Ausgaben der Krankenhaus Umschau wird diese Entwicklung weiter behandelt, indem wir über aktuelle Themen berichten werden.
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